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§ 56 PBVG Zahl der Mitglieder der
Organe der Jugendvertretung

 PBVG - Post-Betriebsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2021

1. (1)Der Jugendvertrauensrat besteht in Betrieben

1. 1.mit 5 bis 10 jugendlichen Arbeitnehmern aus einer Person (Jugendvertreter),

2. 2.mit 11 bis 30 aus zwei Mitgliedern,

3. 3.mit 31 bis 50 aus drei Mitgliedern,

4. 4.mit 51 bis 100 aus vier Mitgliedern.

In Betrieben mit mehr als 100 jugendlichen Arbeitnehmern erhöht sich für je weitere 100 jugendliche

Arbeitnehmer die Zahl der Mitglieder um eines. In Betrieben mit mehr als 1000 jugendlichen Arbeitnehmern

erhöht sich die Zahl der Mitglieder für je weitere 500 jugendliche Arbeitnehmer um eines. Bruchteile von 100 bzw.

500 werden für voll gerechnet.

2. (2)Der Personaljugendvertrauensrat besteht in Wirkungsbereichen mit bis zu 250 jugendlichen Arbeitnehmern

aus drei Mitgliedern, mit 251 bis 500 jugendlichen Arbeitnehmern aus vier Mitgliedern, mit mehr als 500

jugendlichen Arbeitnehmern aus fünf Mitgliedern.

3. (3)Der Zentraljugendvertrauensrat besteht in Unternehmen mit bis zu 500 jugendlichen Arbeitnehmern aus drei

Mitgliedern, mit 501 bis

1. (4)Die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Organe der Jugendvertretung richtet sich nach der Zahl der

jugendlichen Arbeitnehmer am Tag der Wahlausschreibung. Eine spätere Änderung der Zahl der jugendlichen

Arbeitnehmer ist auf die Zahl der Miglieder (Anm.: richtig: Mitglieder) der Organe der Jugendvertretung ohne

Einfluß. § 40 ist sinngemäß anzuwenden.
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